
uni-RD
Profitieren Sie von einer TOP-VERSORGUNG 
bei Auslandsaufenthalten − weltweit

Unbeschwert auf Reisen!

Für Versicherungsbeginne 
ab 01.01.2019

Auslandsreisekrankenversicherung

ohne
Gesundheitsprüfung!



Die genauen Vertragsinhalte ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die dem 
Tarif uni-RD zugrunde liegen.

Auslandsreisekrankenversicherung

Top-Schutz auf Reisen

Auslandsreisekrankenversicherung

... und unbeschwert reisen

Wer im Ausland auf Reisen ist, sollte kein Risiko eingehen. Den richtigen 
Versicherungsschutz für den Krankheitsfall sollten Sie immer im Gepäck 
haben – unkompliziert  und leistungsstark!

Unseren Auslandsschutz uni-RD brauchen Sie nur einmal abzuschließen 
und das ganz einfach – ohne Gesundheitsprüfung! Er gilt für alle Reisen, 
auch Geschäftsreisen, die nicht länger als zwei Monate dauern und verlän-
gert sich automatisch jedes Jahr. 

Verlassen Sie sich auch im Ausland auf die Erfahrung von Deutschlands 
ältester privater Krankenversicherung. 
Wir sind für Sie da.

Unsere Leistungen bei im Ausland eintretenden  
Krankheiten und Unfällen

  Weltweiter Versicherungsschutz

  Geschäftsreisen mitversichert

  Behandlung und Untersuchung durch Ärzte und Fachärzte

  Stationäre Behandlung im Ausland, mit Inanspruchnahme von 
Privatstationen und Wahlleistungen

  Rooming-In bei stationärer Behandlung eines mitversicherten 
Kindes

  Für einen Krankenhausaufenthalt im Ausland zahlen wir ein 
Krankenhaustagegeld in Höhe von 25 EUR, wenn eine gesetzliche 
Krankenkasse oder ein anderer Kostenträger mindestens 25 EUR 
täglich der Krankenhauskosten übernimmt.

  Nehmen Sie unsere Leistungen bei einem Krankenhausaufenthalt 
im Ausland nicht in Anspruch, vergüten wir dies mit einem  
Krankenhaustagegeld von 50 EUR.

  Transporte zum nächsterreichbaren Krankenhaus bzw. Arzt und 
zurück

  Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland – einschließlich  
der Aufwendungen für eine mitversicherte Begleitperson

  Akut notwendig werdende Instandsetzung von Zahnersatz

  Bestattungskosten im Ausland oder Überführungskosten  
bis 10.300 EUR

Einmal abschließen ...
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Wie verhalten Sie sich ...
... wenn Sie im Ausland einen Arzt benötigen?

  Bei der Vermittlung geeigneter Ärzte ist Ihnen in der Regel Ihr Hotel 
oder die Touristeninformation am Aufenthaltsort behilflich.

  Die Rechnungen erhalten Sie direkt vor Ort, wo Sie diese auch an 
den jeweiligen Rechnungssteller begleichen.

  Im Falle eines stationären Aufenthalts empfehlen wir Ihnen:  
Rufen Sie uns an unter +49 911 530733074!

  Wir unterstützen Sie rund um die Uhr. Wir klären die Kosten für Ihre 
Unterbringung im Krankenhaus direkt.

  Bitte legen Sie uns die Belege im Original vor. Aus Arztrechnungen 
sollten die Diagnose und die behandelte Person mit Geburtsdatum 
ersichtlich sein. Sie helfen uns, wenn Sie Rechnungen, soweit es 
möglich ist, übersetzen. Bitte geben Sie uns auch das Reiseland an, 
da dies aus den Belegen nicht immer ersichtlich ist.

  Sie können die Kostenerstattung durch die Angabe Ihrer  
Telefonnummer für eventuelle Rückfragen beschleunigen.

  Wir erstatten den Erstattungsbetrag direkt auf das uns bekannte 
Konto.

Auslandsreisekrankenversicherung
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Private  
Krankenversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen: uniVersa Krankenversichung a. G.

Deutschland                     

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren  
Versicherungsschutz. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht  
abschließend sind und somit kein vollständiger Überblick über den  
Vertragsinhalt gegeben werden kann. Den gesamten Vertragsinhalt  
entnehmen Sie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die  
Auslandsreisekrankenversicherung nach Tarif uni-RD (AVB/uni-RD), dem 
Versicherungsantrag und dem Versicherungsschein. Damit Sie umfassend 
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Was ist versichert?
 Die Auslandsreisekrankenversicherung erstattet im vertrag-
lichen Umfang Aufwendungen für medizinisch notwendige 
Heilbehandlungen für akut eingetretene Krankheiten und Un-
fälle bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten von bis zu 
zwei Monaten sowie die Kosten eines medizinisch sinnvollen 
und wirtschaftlich vertretbaren Rücktransport aus dem Aus-
land.

 Zusätzliche Serviceleistung – Auslandsnotruf: Über den Aus-
landsnotruf erhalten Sie Unterstützung und Kostenzusagen 
bei Behandlungen während des Auslandsaufenthaltes. Die 
Auslandsnotrufnummer lautet: +49 911 5307-33074.  

Was ist nicht versichert
 Neuanfertigung von Zahnersatz.

 Kieferorthopädische Behandlung.

 Psychoanalytische und psychotherapeutischen Behandlung.

 Behandlung einer Sterilität einschließlich einer extrakorpora-
len Befruchtung.

 Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von 
Unfällen und für Todesfälle, die durch aktive Teilnahme an 
Kriegsereignissen oder Unruhen verursacht oder als Wehr-
dienstbeschädigung anerkannt sind.

 Auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle, einschließ-
lich deren Folgen sowie Entziehungsmaßnahmen und Entzie-
hungskuren.

 Heilbehandlungen, die der alleinige Grund oder einer der 
Gründe für den Antritt der Reise waren.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Versicherungsschutz kann nicht in jedem Fall gewährt wer-

den, weil sonst die Beiträge unangemessen hoch wären.

 Für chronische Erkrankungen und für bei Beginn des Aus-
landsaufenthaltes behandlungsbedürftige oder in Heilbehand-
lung stehende Krankheiten besteht Versicherungsschutz inso-
weit, als im Ausland akut und unvorhersehbar eine erhebliche 
Verschlimmerung eintritt.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine private Auslandsreisekrankenversicherung. Sie si-
chert Sie gegen das Krankheitskostenrisiko ab.

Produkt: Tarif uni-RD



Verbraucherinformation

Die Identität des Versicherers
Ihr Vertragspartner ist die uniVersa Krankenversicherung a.G., Sulzbacher 
Straße 1-7, 90489 Nürnberg (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes
Nürnberg unter der Handelsregisternummer HRB 540). Sie hat die Rechtsform 
eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG).

Unsere ladungsfähige Anschrift
Die ladungsfähige Anschrift der uniVersa Krankenversicherung a.G. lautet 
wie folgt:

uniVersa Krankenversicherung a.G., gesetzlich vertreten durch den Vorstand, 
dieser vertreten durch die Vorstandsmitglieder Michael Baulig und Werner 
Gremmelmaier, Sulzbacher Str. 1-7, 90489 Nürnberg. 

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit liegt in der Absicherung von Krankheits- und 
Pflegerisiken. 

Sicherungsfonds in der privaten Krankenversicherung
Zur Absicherung der Ansprüche aus Ihrem Vertrag besteht ein gesetzlicher 
Sicherungsfonds, der bei der Medicator AG, Gustav-Heinemann-Ufer 74 c, 
50968 Köln, errichtet ist. 

Im Sicherungsfall würde die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Siche-
rungsfonds übertragen. Geschützt von dem Fonds sind die Ansprüche der 
Versicherungsnehmer, der versicherten Personen und sonstiger aus dem 
Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Die uniVersa Krankenversi-
cherung a.G. gehört diesem Sicherungsfonds zu Ihrem Schutz an.

Zustandekommen des Vertrages
Der angebotene Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise abge-
schlossen werden. Wenn der Abschluss auf dem hierfür vorgesehenen und 
gültigen Antragsformular beantragt wird und die Angaben vollständig und be-
züglich des Beitrages richtig sind, gilt der Versicherungsvertrag mit dem Tag 
des Antragseinganges beim Versicherer als zustande gekommen.
In allen anderen Fällen kommt der Versicherungsvertrag mit der Annahme 
des Antrages bzw. der Aushändigung des Versicherungsscheines zustande.
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Wann und wie zahle ich?
Der Beitrag ist grundsätzlich ein Jahresbeitrag, kann aber in mo-
natlichen Beitragsraten bezahlt werden. Die erste Beitragsrate 
ist unverzüglich zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins, nicht aber vor dem im Versicherungsschein genannten 
Zeitpunkt fällig. Die weiteren Beitragsraten sind dann am Ersten 
eines jeden Monats fällig. Die Dauer der Beitragszahlung ist vom 
Bestehen des Vertrages abhängig. Mit dem Vertragsende endet 
die Beitragszahlungspflicht.

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt grundsätzlich zu dem beantrag-
ten Datum (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages und nicht vor Ablauf von Wartezeiten, 
und wenn die Zahlung der Erstprämie rechtzeitig erfolgt ist. Wird 
die Erstprämie nicht bezahlt, besteht kein Versicherungsschutz. 
Mit der Vertragsbeendigung endet auch der Versicherungsschutz.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Die Mindestvertragsdauer für den Tarif uni-RD beträgt ein Jahr. 
Ein Versicherungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Sofern als 
Versicherungsbeginn der 01.01. eines Kalenderjahres verein-
bart ist, endet die Mindestvertragsdauer zum 31.12. des Ka-
lenderjahres. Bei unterjährigem Versicherungsbeginn endet die 
Mindestversicherungsdauer zum Ende des darauf folgenden Ka-
lenderjahres. Sie können das Versicherungsverhältnis zum Ende 
eines jeden Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf der 
vorgenannten Mindestvertragsdauer, mit einer Frist von drei Mo-
naten kündigen. Bei einer eventuellen Beitragserhöhung können 
Sie das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen Per-
sonen auch vorzeitig kündigen. 

Welche Verpflichtungen habe ich?
-    Auf Verlangen des Versicherers ist jede Auskunft zu erteilen, die 

zur Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungs-
pflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist.

-    Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind auf Verlangen 
des Versicherers nachzuweisen.

-    Jede versicherte Person hat für die Minderung des Schadens zu 
sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung 
hinderlich sind.

Wo bin ich versichert?
 Der Versicherungsschutz gilt weltweit, denn als Ausland gel-
ten alle Staaten mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutsch-
land.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
für die Auslandsreisekrankenversicherung nach 

Tarif uni-RD (AVB/uni-RD)
(mit geschlechtsunabhängig erhobenen Beiträgen)

§ 1  Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes sowie 
Versicherungsfähigkeit

(1)  Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei vorübergehenden Auslandsaufent-
halten bis zu zwei Monaten ab Beginn einer Reise für akut eingetretene Krankheiten 
und Unfälle. Für chronische Erkrankungen und für bei Beginn des Auslandsaufent-
haltes behandlungsbedürftige oder in Heilbehandlung stehende Krankheiten be-
steht Versicherungsschutz insoweit, als im Ausland akut und unvorhersehbar eine 
erhebliche Verschlimmerung eintritt.

(2)  Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, 
späteren schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen (Tarif uni-RD mit Anhang) sowie den deutschen gesetzlichen Vorschriften. Der 
Versicherungsvertrag unterliegt deutschem Recht.

(3)  Der Versicherungsschutz gilt für alle Auslandsreisen, bei denen jeder einzelne Aus-
landsaufenthalt eine ununterbrochene Verweildauer von zwei Monaten nicht über-
steigt. Bei längerem Auslandsaufenthalt besteht Versicherungsschutz für die ersten 
zwei Monate.

(4)  Der Versicherungsschutz gilt weltweit, denn als Ausland gelten alle Staaten mit Aus-
nahme der Bundesrepublik Deutschland.

(5)  Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten 
Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Als Versicherungsfall gilt auch die me-
dizinisch notwendige Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen einschließ-
lich Frühgeburt vor Beendigung der 36. Schwangerschaftswoche, Fehlgeburt und 
notfallbedingtem Schwangerschaftsabbruch. Der Versicherungsfall beginnt mit der 
Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftig-
keit nicht mehr besteht.

(6)  Als Versicherungsfall gilt auch die Bestattung im Ausland bzw. die Überführung ei-
nes verstorbenen Versicherten.

(7)  Versicherungsfähig sind alle Personen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepub-
lik Deutschland.

§ 2 Abschluss des Versicherungsvertrages

(1) Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise abgeschlossen werden.

(2)  Wenn der Abschluss des Versicherungsvertrages auf dem vom Versicherer hierfür 
vorgesehenen und gültigen Antragsformular beantragt wird und die Angaben voll-
ständig und bezüglich des Beitrages richtig sind, gilt der Versicherungsvertrag mit 
dem Tag des Antragseingangs beim Versicherer als zustande gekommen.

 
  In allen anderen Fällen kommt der Versicherungsvertrag mit der Annahme des An-

trages bzw. der Aushändigung des Versicherungsscheines zustande.

(3)  Der Versicherungsvertrag gilt ab Versicherungsbeginn für eine Mindestvertragsdau-
er von

a)  einem Versicherungsjahr, sofern als Versicherungsbeginn der 01.01. eines Ka-
lenderjahres vereinbart ist. Ein Versicherungsjahr entspricht einem Kalenderjahr.

b)  zwei Versicherungsjahren bei unterjährigem Versicherungsbeginn. Das erste 
Versicherungsjahr endet zum 31.12. des Kalenderjahres, in dem das Versiche-
rungsverhältnis beginnt. Darüber hinaus entspricht ein Versicherungsjahr einem 
Kalenderjahr.

Diese Bestimmung hat keinen Einfluss auf Beginn und Ende des Versicherungsjah-
res von beim Versicherer bereits bestehenden oder später abgeschlossenen ander-
weitigen Krankenversicherungsverträgen.

(4)  Nach Ablauf der Mindestvertragsdauer lt. Abs. 3 verlängert sich der Versicherungs-
vertrag stillschweigend weiter von Versicherungsjahr zu Versicherungsjahr, wenn er 
nicht durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherer fristgemäß in Textform 
gekündigt wird; vgl. § 13 Abs. 1.

Bestehen eines Widerrufsrechts

Ich bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz schon vor Ablauf 
der Widerrufsfrist beginnt, frühestens jedoch zum im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginn.

Anwendbares Recht
Zwischen Ihnen als unserem Kunden und uns findet ausschließlich deutsches 
Recht Anwendung, insbesondere die Vorschriften des VVG (Versicherungs-
vertragsgesetz), VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz) sowie des BGB (Bür-
gerliches Gesetzbuch).

Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.

Ihre Möglichkeiten bei einem Anliegen
Ihre Meinung und Ihr Anliegen sind uns wichtig. Wir legen als Serviceversi-
cherer Wert auf Qualität, Kompetenz und eine serviceorientierte Bearbeitung. 
Sie haben ein Anliegen? Dann schicken Sie Ihre Mitteilung einfach an:

uniVersa Krankenversicherung a.G., Kundenzufriedenheit,
Sulzbacher Straße 1-7, 90489 Nürnberg.
Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail schreiben: 
kundenzufriedenheit@universa.de

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Hinweise.

Wurde Ihr Anliegen nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelöst, steht Ihnen außerdem 
ein kostenloses, außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren zur Verfü-
gung, an dem wir teilnehmen. Hierzu wenden Sie sich bitte an: 
Ombudsmann, Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 
10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de. Die Möglichkeit den Rechtsweg zu 
beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

Unsere Aufsichtsbehörde
Steht Ihnen als weitere Anlaufstelle für Ihr Anliegen zur Verfügung:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
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Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist be-
ginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren 
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes 
in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Wider-
ruf ist zu richten an: uniVersa Krankenversicherung a.G., Sulzbacher Str. 
1 – 7, 90489 Nürnberg. Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an 
folgende Faxnummer zu richten: (0911) 5307-1788. Ein Widerruf per E-Mail 
ist an folgende E-Mail-Adresse zu senden: info@universa.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir 
erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem 
Fall einbehalten; dabei handelt es sich je nach Zahlungsweise bei einem 
monatlichen Beitrag um 1/30, bei einem vierteljährlichen Beitrag um 1/90, 
bei einem halbjährigen Beitrag um 1/180 und bei einem jährlichen Beitrag 
um 1/360 des im Versicherungsschein genannten Beitrags pro Tag. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht 
vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.
Ende der Widerrufsbelehrung

mailto:mailto:kundenzufriedenheit%40universa.de?subject=
http://www.pkv-ombudsmann.de
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§ 3 Beginn des Versicherungsschutzes

(1)  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungs-
vertrages, nicht vor Zahlung des ersten Beitrages und nicht vor Antritt der Reise.

(2)  Die Bestimmungen über den Beginn des Versicherungsschutzes gelten entspre-
chend bei der nachträglichen Mitversicherung von Personen.

(3)  Für vor Vertragsabschluss bzw. vor Zahlung des ersten Beitrages eingetretene Ver-
sicherungsfälle wird nicht geleistet.

(4)  Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge und 
Wartezeiten ab Vollendung der Geburt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil min-
destens drei Monate beim Versicherer versichert ist und die Anmeldung zur Versi-
cherung spätestens zwei Monate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgt. 
Der Versicherungsschutz darf nicht höher oder umfassender als der eines versicher-
ten Elternteils sein.

(5)  Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der 
Adoption noch minderjährig ist.

§ 4 Umfang der Leistungspflicht

(1) Der Versicherer erstattet die im Ausland entstandenen Aufwendungen für

a)  Heilbehandlung durch Ärzte und Fachärzte einschließlich Operationen, Assis-
tenz und Narkose;

b) Röntgendiagnostik und Strahlentherapie;

c) Arznei- und Verbandmittel, die ärztlich oder zahnärztlich verordnet sind;

d) elektrische und physikalische Heilbehandlung;

e)  Unterbringung und Verpflegung, ärztliche Heilbehandlung, Visiten, Sonderleis-
tungen und dergleichen in öffentlichen und privaten Krankenhäusern, die unter 
ständiger ärztlicher Leitung stehen;

f)  die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus bei notwendiger statio-
närer Behandlung eines mitversicherten minderjährigen Kindes;

g)  Wegegeld des Arztes für den Weg, den der nächsterreichbare und für die Heil-
behandlung geeignete Arzt zurücklegen müsste;

h)  Transporte zum nächsterreichbaren und für die Heilbehandlung geeigneten 
Krankenhaus bzw. Arzt und zurück;

i)  chirurgische und konservierende Zahnbehandlung einschließlich Vor- und Nach-
behandlung;

j)  akut notwendig werdende Instandsetzung von Zahnersatz zur Wiederherstel-
lung der Kaufähigkeit sowie Provisorien. Zu Zahnersatz gehören (einschließlich 
erforderlicher Material- und Laborkosten) prothetische Leistungen, Kronen, Im-
plantate, Aufbissbehelfe und Schienen;

k)  ärztlich verordnete Hilfsmittel (mit Ausnahme von Sehhilfen und Hörgeräten), 
soweit diese auf der versicherten Reise erstmals erforderlich werden;

l) Instandsetzung von Hilfsmitteln.

Der Versicherer leistet dabei im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Be-
handlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend aner-
kannt sind. Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der 
Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, 
weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen. 
Der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag herabsetzen, der bei 
der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel an-
gefallen wäre.

(2)  Unter Anrechnung der Aufwendungen, die bei planmäßiger Rückreise entstanden 
wären, werden erstattet:

a)  Kosten für einen Krankenrücktransport einschließlich der Aufwendungen für 
eine Begleitperson.

Erstattungsfähig sind dabei die Kosten für einen medizinisch sinnvollen und wirt-
schaftlich vertretbaren Rücktransport an den unmittelbar vor Antritt der Reise 
bestehenden ständigen Wohnsitz der versicherten Person oder zu dem von dort 
aus nächsterreichbaren und für die Heilbehandlung geeigneten Krankenhaus.

Die Kosten für die Begleitperson werden nur erstattet, wenn sich diese Person 
bei Eintritt der Umstände, die den Krankenrücktransport erforderlich machen, 

ebenfalls vorübergehend im Reiseland der versicherten Person aufhält und wäh-
rend ihrer Reise selbst bei der uniVersa reisekrankenversichert ist.

Ein Krankenrücktransport im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn er mit 
einem dafür geeigneten Spezialfahrzeug oder Spezialflugzeug (einschließlich 
Rettungshubschrauber) durchgeführt wird. Wird ein anderes Transportmittel 
gewählt, werden die Leistungen nur erbracht, wenn der Versicherer diese vor 
Beginn der Rückreise schriftlich zugesagt hat.

 b) Kosten der Überführung eines Verstorbenen aus dem Ausland;

c)  Bestattungskosten im Ausland bis zur Höhe der Aufwendungen, die bei einer 
Überführung entstanden wären.

Die Kostenerstattung gemäß § 4 Abs. 2 b) und § 4 Abs. 2 c) ist auf 10.300 EUR be-
grenzt. Alle übrigen Kosten werden mit 100 % ohne Begrenzung erstattet.

(3)  Neben der Krankenhauskostenerstattung gemäß § 4 Abs. 1 e) wird ein Krankenhaus-
tagegeld von 25 EUR gezahlt, wenn eine gesetzliche Krankenkasse oder ein anderer 
Kostenträger mit mindestens 25 EUR täglich vorleistet.

(4)  Bei Verzicht auf Krankenhauskostenerstattung gemäß § 4 Abs. 1 e) wird ein Kranken-
haustagegeld von 50 EUR gezahlt.

§ 5 Einschränkung der Leistungspflicht

(1) Keine Leistungspflicht besteht:

 a)  für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen 
und für Todesfälle, die durch aktive Teilnahme an Kriegsereignissen oder an 
Unruhen verursacht oder als Wehrdienstbeschädigung anerkannt sind;

 b)  für Heilbehandlungen, die der alleinige Grund oder einer der Gründe für den 
Antritt der Reise waren und für Heilbehandlungen, von denen bei Reiseantritt 
aufgrund einer bereits ärztlich diagnostizierten Erkrankung feststand, dass sie 
bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden müssen, es sei denn, dass 
die Reise ausschließlich wegen des Todes des in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Ehegatten oder Lebenspartners oder eines Verwandten ersten Grades 
der versicherten Person unternommen wurde; 

 c)  für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen 
sowie für Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;

 d) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie Rehabilitationsmaßnahmen;

 e)  für Kosten einer Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort, soweit nicht 
durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung oder einen dort ein-
getretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird;

 f) für psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung;

 g)  für Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft und Entbindung 
sowie Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen (außer in den Fällen von § 1 
Abs. 5);

 
 h) für Behandlung einer Sterilität einschließlich einer extrakorporalen Befruchtung;

 i)  für Neuanfertigung und Erneuerung von Zahnersatz. Für die Definition des Be-
griffes Zahnersatz gilt § 4 Abs. 1 j) Satz 2;

 j) für kieferorthopädische Behandlung;

 k) für Neuanfertigung und Erneuerung von Einlagefüllungen (Gußfüllungen, Inlays);

 l)  für Aufwendungen, die für eine andere Person anläßlich eines Krankenrück-
transportes nach § 4 Abs. 2 a) entstehen, es sei denn, es handelt sich um die 
Begleitperson gemäß § 4 Abs. 2 a).

 
(2)  Übersteigt eine Heilbehandlung das medizinisch notwendige Maß, so kann der Ver-

sicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Stehen die 
Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstige Leistungen in einem auffälligen 
Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer insoweit nicht zur 
Leistung verpflichtet.

(3)  Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversiche-
rung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, so ist der Versicherer 
nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistun-
gen notwendig bleiben. Entsprechendes gilt bei Flugzeugunfällen für Ansprüche auf 
Leistungen gegen die Fluggesellschaft (Luftfrachtführer).

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen
Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die 
Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.
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§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen

(1)   Wird ein Versicherungsfall zuerst dem Versicherer gemeldet, tritt dieser im tarifli-
chen Umfang in Vorleistung.

(2)   Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von ihm geforderten Nach-
weise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers.

(3)  Zur Begründung des Anspruches müssen die Originalbelege eingereicht werden. Die 
Belege müssen den Namen der behandelten Person, die Krankheitsbezeichnung und 
die Angabe der einzelnen Leistungen des Arztes mit Behandlungsdatum enthalten. 
Aus den Rezepten müssen das verordnete Medikament, der Preis und ein Quittungs-
vermerk deutlich hervorgehen. Besteht anderweitig Versicherungsschutz für Heil-
behandlungskosten und wird dieser zuerst in Anspruch genommen, so genügen als 
Nachweis die mit Erstattungsvermerken versehenen Rechnungszweitschriften. 

(4)  Die Berechtigung des Anspruches auf Erstattung von Überführungskosten bzw. Be-
stattungskosten im Ausland ist durch Vorlage einer amtlichen Sterbeurkunde und 
einer ärztlichen Bescheinigung über die Todesursache nachzuweisen. Ferner ist der 
Nachweis über die Höhe der Kosten zu erbringen, die bei planmäßiger Rückreise 
entstanden wären, wenn Leistungen gemäß § 4 Abs. 2 geltend gemacht werden.

(5)  Der Versicherer kann eine beglaubigte Übersetzung der Belege in deutscher Spra-
che verlangen. Die Kosten dafür übernimmt der Versicherer.

(6)  Im übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der Leistungen des 
Versicherers aus § 14 VVG (s. Anhang).

(7)  Der Versicherer ist verpflichtet, an die versicherte Person zu leisten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsberechtigte für deren Ver-
sicherungsleistungen benannt hat. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur 
der Versicherungsnehmer die Leistung verlangen. Sind begründete Zweifel an der 
Empfangsberechtigung bekannt, wird der Versicherer Leistungen an den Versiche-
rungsnehmer auszahlen.

(8)  Die in einer Fremdwährung entstandenen Kosten werden zum aktuellen Kurs des Ta-
ges, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs 
des Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der Europäischen Zentralbank. Für 
nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse festgelegt werden, gilt der 
Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank 
Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand. Der versicherten Person bleibt in je-
dem Fall vorbehalten, durch Bankbeleg nachzuweisen, dass sie die zur Bezahlung 
der Rechnungen notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben hat 
und dies durch eine Änderung der Währungsparitäten bedingt war.

(9)  Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen können von den Leistun-
gen abgezogen werden. Wenn dem Versicherer ein inländisches Konto zur Über-
weisung von Leistungen angegeben wird, werden keine Kosten für die Überweisung 
abgezogen.

(10)  Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfändet 
werden.

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes

(1)  Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versicherungsfälle - mit dem 
Ablauf des Versicherungsverhältnisses und vor Ablauf mit Beendigung der jeweili-
gen Auslandsreise (Rückkehr an den ständigen Wohnsitz) bzw. des Krankenrück-
transportes gemäß § 4 Abs. 2 a).

(2)  Der Versicherungsschutz endet auch, wenn sich der Versicherte länger als zwei 
Monate im Ausland aufhält mit dem Ende des zweiten Aufenthaltsmonats. Endet der 
Versicherungsschutz während einer Heilbehandlung im Ausland für einen entschädi-
gungspflichtigen Versicherungsfall, so besteht weiter Versicherungsschutz, solange 
die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung ihrer Gesundheit antre-
ten kann.

§ 8 Beitragszahlung

(1)  Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an berechnet. Er 
ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten. Besteht gleichzeitig eine 
uniVersa Krankenversicherung nach einem anderen Tarif, kann er auch in gleichen 
monatlichen Beitragsraten gezahlt werden, die jeweils bis zur Fälligkeit der Beitrags-
rate als gestundet gelten. Die Beitragsraten sind am Ersten eines jeden Monats fällig.

(2)  Wird der Jahresbeitrag während des Versicherungsjahres neu festgesetzt, so ist der 
Unterschiedsbetrag vom Änderungszeitpunkt an bis zum Beginn des nächsten Ver-
sicherungsjahres nachzuzahlen bzw. zurückzuzahlen.

(3)  Bei der Versicherung von Neugeborenen gemäß § 3 Abs. 4 bzw. adoptierten Kindern 
gemäß § 3 Abs. 5 ist der Beitrag von dem auf die Geburt bzw. Adoption folgenden 
Monat an zu entrichten. 

(4)  Wird der Versicherungsvertrag vor dem Versicherungsbeginn geschlossen, so ist 
der erste Jahresbeitrag bzw. die erste monatliche Beitragsrate am Tage des Versi-
cherungsbeginns fällig, auch wenn der Versicherungsschein vorher ausgehändigt 
wird.

(5) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu entrichten.

(6)  Die Höhe des Beitrages ist abhängig von der Zugehörigkeit der versicherten Person 
zu einer der folgenden Personengruppen:

 a) Personen vor dem vollendeten 60. Lebensjahr

 b) Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr

Der Beitrag für Personengruppe a) gilt bis zum Ende des Monats, in dem die versi-
cherte Person das 60. Lebensjahr vollendet. Der Tarifbeitrag wird vom Versicherer 
dann zum Ende des betreffenden Monats geändert.

(7)  Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages kann unter 
den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG (s. Anhang) zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen.

§ 8a Beitragsanpassung

(1)  Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leistungen des 
Versicherers z. B. wegen steigender Heilbehandlungskosten oder einer häufigeren 
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ändern. Dementsprechend vergleicht 
der Versicherer zumindest jährlich für jeden Tarif die erforderlichen mit den in den 
technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungsleistungen. Ergibt 
diese Gegenüberstellung eine Abweichung von mehr als 5 vom Hundert, so wer-
den alle Beiträge dieses Tarifs vom Versicherer überprüft und, soweit erforderlich, 
mit Zustimmung des Treuhänders angepasst. Unter den gleichen Voraussetzungen 
kann auch ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert werden.

(2)  Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach übereinstimmen-
der Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhänder die Veränderung der 
Versicherungsleistungen als vorübergehend anzusehen ist.

(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von eventuell vereinbarten Risikozuschlä-
gen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers folgt.

§ 9 Obliegenheiten

(1) Sämtliche Belege sollen spätestens bis zum Ablauf des dritten Monats nach dem 
Ende der jeweiligen Auslandsreise eingereicht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer und die versicherte Person haben auf Verlangen des Ver-
sicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist.

(3) Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherten Personen haben auf Verlangen des 
Versicherers die Ärzte, Krankenanstalten, andere Kranken- und Unfallversicherer 
gegenüber dem Versicherer von der Schweigepflicht zu entbinden und zur Aus-
kunftserteilung zu ermächtigen.

(4)  Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind vom Versicherungsnehmer auf Ver-
langen dem Versicherer nachzuweisen.

(5) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu 
sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind.

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

(1)  Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG (s. Anhang) vorgeschriebenen 
Einschränkungen von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 9 Abs. 
2 und 5 genannten Obliegenheiten verletzt wird. Solange die in § 9 Abs. 3 und 4 
verlangten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ruht die Leistungspflicht des Versiche-
rers.

(2) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und 
dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.

§ 11  Obliegenheiten und Folgen bei Obliegenheitsverletzungen bei Ansprüchen 
gegen Dritte

(1)  Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen 
Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 
86 VVG (s. Anhang) die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem 
Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und Dienstleistungen) 
geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten.
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(2)  Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen (ihren) Ersatzan-
spruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

(3)  Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich die in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten er-
langen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

(4)  Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf 
Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von 
Leistungen zu, für die der Versicherer auf Grund des Versicherungsvertrages Erstat-
tungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

§ 12 Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur aufrech-
nen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Ge-
gen eine Forderung aus der Beitragspflicht kann jedoch der Versicherungsnehmer 
nicht aufrechnen.

§ 13 Ende der Versicherung

(1)  Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können den Versicherungsvertrag 
zum Ende eines jeden Versicherungsjahres, frühestens jedoch zum Ablauf der in § 2 
Abs. 3 genannten Mindestvertragsdauer, mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden.

(3)  Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für 
einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das 
Versicherungsverhältnis unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers 
fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses abzugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von 
der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt haben.

(4)  Liegt ein Scheidungsurteil oder ein Aufhebungsurteil vor, dann haben die Ehegatten 
das Recht, ihre Vertragsteile als selbständige Versicherungsverhältnisse fortzuset-
zen. Gleiches gilt, wenn die Ehegatten oder Lebenspartner getrennt leben.

(5)  Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel nach § 
8a, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der 
betroffenen versicherten Personen innerhalb eines Monats nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt kündigen, zu dem die Beitragserhö-
hung wirksam werden soll.

(6)  Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis bei einer Beitragsän-
derung gemäß § 8 Abs. 6 hinsichtlich der betroffenen versicherten Person binnen 
zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens kündigen.

(7)  Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den Rück-
tritt oder die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen erklärt, innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang dieser Erklärung die Aufhebung des übrigen Teils der 
Versicherung zum Schlusse des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des 
Versicherers zugegangen ist, bei Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirk-
sam wird.

(8)  Der Versicherungsvertrag endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die ver-
sicherten Personen haben jedoch das Recht, ihre Versicherungsverhältnisse un-
ter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung 
ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versicherungsnehmers abzuge-
ben. 

(9) Beim Tod einer versicherten Person endet insoweit das Versicherungsverhältnis.

(10)  Das Versicherungsverhältnis endet hinsichtlich der betroffenen versicherten Person 
bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen anderen Staat als in einen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einen anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum, es sei denn, dass eine andere Verein-
barung getroffen wird.

§ 14 Willenserklärungen und Anzeigen

(1)  Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der Schrift-
form, sofern nicht ausdrücklich Textform vereinbart ist.

§ 15 Gerichtsstand

(1)  Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer ist das 
Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2)  Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz des Ver-
sicherers anhängig gemacht werden.

(3)  Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedsstaat der Europäischen Uni-
on oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, 
oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

§ 16 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

(1)  Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der Verhältnisse 
des Gesundheitswesens können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen den 
veränderten Verhältnissen angepasst werden, wenn die Veränderungen zur hinrei-
chenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen 
und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen über-
prüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen werden zu Beginn des 
zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilungen der Änderung und der hierfür maß-
geblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(2)  Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen durch höchst-
richterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für 
unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung erset-
zen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten 
an dem Vertrag ohne neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksich-
tigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen 
würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertrags-
ziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt. Sie wird 
zwei Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe 
dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.
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werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer 
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn 
sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen

(1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden er-
setzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden.

(2)   Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung die-
ses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Frist-
vorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge-
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer.

(3)   Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der 
er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach 
Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht.

Auszug aus dem Gesetz  
über den Versicherungsvertrag (VVG) 

und aus den Paragraphen
§ 14 Fälligkeit der Geldleistung

(1)  Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Feststellung 
des Versicherungsfalls und des Umfanges der Leistung des Versicherers notwendi-
gen Erhebungen.

(2)  Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des 
Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen 
in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens zu 
zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden können.

(3)  Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur Zahlung von 
Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam.

§ 28  Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1)  Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verlet-
zung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2)  Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungs-
nehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, 
ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(3)  Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat. 

(4)  Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(1)  Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versiche-
rer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2)  Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

(1)  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt 
anzugeben. 

(2)  Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3)  Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschulteten Beträge in 
Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
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arbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zweck verarbeiten wollen, der von 
den oben aufgeführten genannten Zwecken wesentlich abweicht, werden wir Sie im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Herkunft der Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbe-
ziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer 
Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von für Sie zuständigen 
Vermittlern/Beratern/Partnern oder von sonstigen Dritten (z. B. einer Kreditauskunftei) 
zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder 
aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. Weiterhin verarbeiten wir 
personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Schuldner-
verzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen 
haben und verarbeiten dürfen.

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kon-
taktdaten, Geburtstag/-ort und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweis-
daten). Darüber hinaus können dies auch Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll) 
sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Leistungsdaten 
an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das 
Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut wer-
den, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Auch übermittelt unser Unternehmen 
diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegen-
heiten benötigen. Setzt der Sie betreuende Vermittler Untervermittler oder auch eine 
Maklerservice-Gesellschaft (Maklerpool) für die Betreuung und Beratung ein, werden Ihre 
personenbezogenen Daten auch an diese Stellen übermittelt.

Datenverarbeitung in den uniVersa Versicherungsunternehmen und den damit ver-
bundenen Unternehmen:
Einzelne Unternehmen der uniVersa Versicherungsunternehmen nehmen bestimmte 
Datenverarbeitungsaufgaben auch für die anderen Unternehmen zentral wahr. Soweit 
ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen der 
uniVersa Versicherungsunternehmen besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Ver-
waltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso, zur Provisionsbearbeitung oder zur gemein-
samen Postbearbeitung zentral durch ein uniVersa Versicherungsunternehmen verarbei-
tet werden. 

Externe Dienstleister und Empfänger:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil 
externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer, Dienstleister und Empfän-
ger, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie 
in der jeweils aktuellen Version der Übersicht im Internet entnehmen, zu finden unter  
www.universa.de/datenschutz.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger über-
mitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozi-
alversicherungsträger oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich ver-
pflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschege-
setz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Datenschutzhinweise/Informationen  
zu den Betroffenenrechten

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie und etwaig andere betroffene Personen über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die uniVersa Krankenversicherung 
a.G. und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Bitte informieren 
Sie etwaig andere betroffene Personen (z. B. versicherte Personen, Beitragszahler/
innen, etc.) entsprechend.

Ausführliche Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die 
Ihnen nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zustehenden Rechte 
können Sie aus den folgenden Absätzen entnehmen. Auch stehen sie Ihnen im Internet unter 
www.universa.de/ds-info immer in der aktuellen Fassung zur Verfügung. 
Sofern Sie es wünschen, erhalten Sie die Informationen auch in Papierform.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
uniVersa Krankenversicherung a.G.
Sulzbacher Str. 1-7
90489 Nürnberg
Telefon: +49 911 5307-0
Fax: +49 911 5307-3700
E-Mail-Adresse: service@universa.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem 
Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: 
datenschutz@universa.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Un-
ternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Ge-
setze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter  
www.universa.de/datenschutz abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei 
gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten 
wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zu Behandlungen und Erkrankungen benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch die Leistung ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versi-
cherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der uniVersa Krankenversicherung a.G. 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, 
beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulan-
zentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche 
und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Krankenver-
sicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. 
V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies 
auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu 
wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:
 - zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
 -  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der 

uniVersa Lebensversicherung a.G., der uniVersa Allgemeine Versicherung AG sowie 
für Markt- und Meinungsumfragen,

 -  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Daten-
analysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher 
Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Ver-

http://www.universa.de/datenschutz
http://www.universa.de/ds-info
mailto:mailto:service%40universa.de?subject=
mailto:mailto:datenschutz%40universa.de?subject=
http://www.universa.de/datenschutz
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Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Da-
ten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Be-
richtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe er-
geben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwe-
cken der Direktwerbung zu widersprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss) 
91522 Ansbach

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im 
dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von 
Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei einer 
Auskunftei Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch 
die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten 
Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen entscheiden wir teilweise 
vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen 
beruhen auf den mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen, wie dem Versiche-
rungsvertrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie auf der Anwendung 
verbindlicher Entgeltregelungen, wie den gebührenrechtlichen Regelungen (z. B. Gebüh-
renordnung für Ärzte).

Ziel ist es mit unseren automatisierten Entscheidungen die Leistungsbearbeitung im Inter-
esse unserer Versicherten schnell und kostengünstig durchzuführen. Dazu nutzen wir die 
Möglichkeiten der Digitalisierung.

Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den oben beschriebenen Fällen 
durchführen, haben Sie das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Ent-
scheidung. 
Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich stattgegeben wurde.

Dienstleister- und Empfängerliste

In der nachfolgenden Liste werden die Auftragnehmer, Dienstleister- und Empfänger bzw. 
Kategorien von Auftragnehmern, Dienstleistern und Empfängern einschließlich der über-
tragenen Aufgaben genannt, die vereinbarungsgemäß personenbezogene und besondere 
Kategorien personenbezogener Daten, z. B. Gesundheitsdaten, und andere nach § 203 
Strafgesetzbuch (StGB) geschützte Daten für die uniVersa Krankenversicherung a.G. 
verarbeiten. Die Liste schafft für Sie Transparenz über die Verarbeitung Ihrer Daten und 
insbesondere darüber, wer Ihre Daten zu welchem Zweck verarbeitet, da die uniVersa 
Krankenversicherung a.G. nicht sämtliche Datenverarbeitungen selbst vornimmt bzw. selbst 
vornehmen kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihre Daten an alle in der Liste genannten 
Auftragnehmer, Dienstleister bzw. Empfänger weitergegeben werden. 

Grundlage der Dienstleister- und Empfängerliste sind die Einwilligungs- und 
Schweigepflichtentbindungserklärung, die Verhaltensregeln für den Umgang mit personen-
bezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct), denen die 
uniVersa Krankenversicherung a.G. zum 01.01.2014 beigetreten ist sowie die ab 25.05.2018 
geltende Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

uniVersa Lebensversicherung a.G., uniVersa Allgemeine Versicherung AG (ge-
meinsame Datensammlung der Versicherer uniVersa Lebensversicherung a.G., uni-
Versa Allgemeine Versicherung AG und uniVersa Krankenversicherung a.G. bzgl. 
ihres Bestandsverwaltungssystems, Vertrieb, IT-Dienstleistungen), Datev e.G., Fidelity 
Information Services Kordoba GmbH (Druckdienstleistungen), Deutsche Post Adress GmbH 
& Co. KG (Adressermittlung, Adressverifikation), GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG 
(Datenübermittlungen an Dienstleister), Giesecke & Devrient GmbH (Druckdienstleistungen 
(uniVersa-Card)), Infoscore Consumer Data GmbH (Wirtschafts- bzw. Bonitätsauskünfte), 
uniVersa Lebensversicherung a.G. und deren Dienstleister (IT-Leistungen, z. B. 
Bereitstellung der technischen Infrastruktur, Wartung, Pflege, Tests), Ärzte/Krankenhäuser 
bzw. sonstige Leistungserbringer (Leistungsabwicklung, Risikobeurteilung bei Antragstellung 
(nur Ärzte)), Assisteure (Assistancedienstleistungen), Dienstleister für die Gutachterauswahl 
und -erstellung (Unterstützung bei der Erstellung medizinischer Gutachten; Auswahl 
von Gutachtern; Qualitätsmanagement von Gutachten), Drittschuldner (Lohn- oder 
Gehaltspfändung, im Falle von Zahlungsverzug), Entsorgungsdienstleister (Vernichtung 
von Dokumenten und sonstigen Datenträgern (Festplatten etc.)), Finanz-/Aufsichtsbehörden 
(Meldungen und Abgaben, Prüfungen gem. gesetzlicher Anforderungen), Finanzinstitute 
(Geldverkehr), Gutachter (Risiko- und Leistungsfallprüfung), Hilfsmittelversorger 
(Versorgung mit Hilfsmitteln), Insolvenzverwalter (Insolvenzfälle), IT-Unternehmen 
(Wartung/Pflege von Hard- und Software etc.), Private Krankenversicherungsunternehmen 
(Vor- und Nachversicherungsanfragen), Recherchedienstleister (Auskunfts- und 
Recherchedienstleistungen in der Krankentagegeldversicherung in Betrugsfällen), 
Rechtsanwälte (Prozessführung/Gerichtliche Geltendmachung rückständiger 
Beitragsforderungen), Rückversicherer (Rückversicherungsgeschäft (Monitoring/Revision/
Schadenregulierung)), Wirtschaftsprüfer (Buchprüfung (Jahresabschluss)).



Füllen Sie einfach den Antrag auf der nächsten Seite aus. Tragen Sie 
die Namen der zu versichernden Personen bitte in Blockschrift im 
Antrag ein.  
 
Wichtig: 

  Ein Vertragsabschluss ist nur mit einem SEPA-Lastschriftmandat 
möglich. Geben Sie uns deshalb bitte als Abrufkonto die IBAN und 
BIC (kein Sparkonto) Ihres Giro- oder Postgirokontos bekannt.

  Sind Antragsteller und Kontoinhaber nicht identisch, benötigen wir 
neben der Unterschrift des Antragstellers auch die Unterschrift und 
die vollständige Adresse des Kontoinhabers. 

  Versicherungsschutz kann allen Personen gewährt werden, die ihren 
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

  Sollten Sie selbst als Antragsteller Versicherungsschutz wünschen, 
benötigen wir auch Ihre Daten bei der zu versichernden Person.

  Als Versicherungsbeginn ist nur der 1. eines Monats möglich. 

  Falls Sie schon Kunde der uniVersa Krankenversicherung sind, 
erleichtern Sie uns die Bearbeitung durch Angabe Ihrer  
Versicherungsnummer.

  Eine Kopie des Versicherungsantrages wird Ihnen auf Wunsch  
gerne ausgehändigt.

Wie versichern Sie sich?



A
ntrag ohne G

esundheitsprüfung

Ich willige ein, dass die uniVersa Krankenversicherung a.G. die von mir künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten 
erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses 
Versicherungsvertrages erforderlich ist.

Ich willige ein, dass die uniVersa Krankenversicherung a.G. meine Gesundheitsdaten an medizinische 
Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und 
meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die uniVersa 
Krankenversicherung a.G. zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere 
nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für die uniVersa Krankenversicherung a.G. tätigen 
Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht.

2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten

1.  Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch 
die uniVersa Krankenversicherung a.G.

3.  Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an 
Stellen außerhalb der uniVersa Krankenversicherung a.G.

Die uniVersa Krankenversicherung a.G. verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der 
Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit.

2.1 Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Prüfung der Leistungspflicht
Wir werden die erforderlichen Einwilligungen und Schweigepflichtentbindungserklärungen im jeweiligen 
Einzelfall bei Ihnen einholen.

3.1 Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung
Für die Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die 
uniVersa Krankenversicherung a.G. benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem 
Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie 
werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet.

3.2 Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
Die uniVersa Krankenversicherung a.G. führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung 
oder die telefonische Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung der uniVersa 
Lebensversicherung a.G., der uniVersa Allgemeine Versicherung AG oder einer anderen Stelle. Werden hierbei 
Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt die uniVersa Krankenversicherung a.G. Ihre 
Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen.
Die uniVersa Krankenversicherung a.G. führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien 
von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die uniVersa Krankenversicherung a.G. erheben, 
verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste finden Sie auf Seite 18. 
Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.universa.de/datenschutz eingesehen oder bei Ihrem Betreuer 
oder der uniVersa Krankenversicherung a.G., Sulzbacher Str. 1-7, 90489 Nürnberg, Telefon 0911 5307-0 angefor-
dert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste genannten 
Stellen benötigt die uniVersa Krankenversicherung a.G. Ihre Einwilligung.

3.3 Datenweitergabe an Rückversicherungen
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die uniVersa Krankenversicherung a.G. Rückversicherungen 
einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich 
die Rückversicherung ein eigenes Bild über den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass die uniVer-
sa Krankenversicherung a.G. Ihren Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann 
der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko 
handelt. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die uniVersa Krankenversicherung a.G. auf-
grund ihrer besonderen Sachkunde bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen 
unterstützt. Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob 
die uniVersa Krankenversicherung a.G. das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt hat. Außerdem 
werden Daten über ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen 
weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen 
können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden 
Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst 
anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken ver-
wendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen werden Sie durch die uniVersa 
Krankenversicherung a.G. unterrichtet.

3.4 Datenweitergabe an selbstständige Vermittler
Die uniVersa Krankenversicherung a.G. gibt grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Gesundheit an selbststän-
dige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen dazu kommen, dass Daten, die Rückschlüsse 
auf Ihre Gesundheit zulassen oder gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag 
Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden. Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken 
erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen 
Voraussetzungen. Ihr Vertrag angenommen werden kann. Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, 
erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Bei einem Wechsel des Sie betreuenden 
Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an den neuen Vermittler 
kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler vor der 
Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.

Die Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungsklausel wurde von den obersten Aufsichtsbehörden für 
den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich (Düsseldorfer Kreis) und dem Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) erarbeitet. 

2.2 Erklärung für den Fall Ihres Todes
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu 
prüfen.

Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheitsdaten bei Dritten zur 
Leistungsprüfung wie folgt ein:

Ich/wir - Pers.Nr.  willige/n ein, dass die uniVersa Krankenversicherung 
a.G. – soweit es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten bei 
Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, 
Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und 
Behörden erheben und für diese Zwecke verwendet. Ich befreie die genannten Personen und 
Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerwei-
se gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie 
Versicherungsanträgen und -verträgen aus einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Antragstellung 
an die uniVersa Krankenversicherung a.G. übermittelt werden. Ich bin darüber hinaus damit einver-
standen, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch 
die uniVersa Krankenversicherung a.G. an diese Stellen weitergegeben werden und befreie auch 
insoweit die für die uniVersa Krankenversicherung a.G. tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer 
Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für den Vertrag erheben und verwenden zu 
dürfen, benötigt die uniVersa Krankenversicherung a.G. daher Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber 
hinaus benötigt die uniVersa Krankenversicherung a.G. Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei 
schweigepflichtigen Stellen, wie z. B. Ärzten, erheben zu dürfen. Als Unternehmen der Krankenversicherung benötigt die 
uniVersa Krankenversicherung a.G. Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach 
§ 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere 
Stellen, z. B. Assistancedienstleister, weiterleiten zu dürfen. Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung 
nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der nachfolgend genannten Adresse zu widerrufen. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Abschluss oder die Durchführung des 
Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten

- durch die uniVersa Krankenversicherung a.G. selbst (unter 1.), 
- im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2.) und 
-  bei Weitergabe an Stellen außerhalb der uniVersa Krankenversicherung a.G. (unter 3.)

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite 
dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigene Erklärung abgeben können.

 Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und chweigepflichtentbindungserklärung

Ich beantrage bei der uniVersa Krankenversicherung a.G. den Abschluss eines Krankenversicherungsvertrages nach Tarif uni-RD für die nachstehend aufgeführte/n Person/en.
Pro Person beträgt der Jahresbeitrag vor dem 60. Lebensjahr 13,68 EUR und ab dem 60. Lebensjahr 38,64 EUR.
Dieser Beitrag gilt für Versicherungsbeginne ab 01.01.2019 bis 01.12.2019.

uni-RD Versicherungsbeginn:   01.  20   Versicherungs-Nr.:  

 Herr
         Frau
   Zuname   Vorname  Geburtsdatum

    
Straße  Hausnummer    Postleitzahl  Wohnort

Zu versichernde Person(en)

Antragsteller (Versicherungsnehmer)

 Herr
 Frau

Person 1

 
Zuname   Vorname  Geburtsdatum

Person 3
 Herr
 Frau 

Zuname   Vorname  Geburtsdatum

 Herr
 Frau

Person 2

 
Zuname   Vorname  Geburtsdatum

Person 4
 Herr
 Frau

BB-Nr. AV-Nummer Dokubogen-Nr. Ext. Antragsnummer eAntragsnummer Kundennummer

Ich willige ein, dass die uniVersa Krankenversicherung a.G. meine Gesundheitsdaten an die in der oben 
erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten 
Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die uniVersa Krankenversicherung 
a.G. dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der uniVersa Lebensversicherung 
a.G. und uniVersa Allgemeine Versicherung AG und sonstiger Stellen im Hinblick auf die Weitergabe von 
Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt 
und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die  
uniVersa Krankenversicherung a.G. tätigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach 
§ 203 StGB geschützter Daten von Ihrer Schweigepflicht.

Die zu versichernde Person erteilt dem Antragsteller Empfangsvollmacht betreffend den Erklärungsinhalt ihrer im elektro-
nischen Verfahren abgegebenen Einwilligungen.

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von biometrischen Unterschriftendaten

Wird bei Antragstellung das elektronische Antragsverfahren eingesetzt, wird die elektronische Unterschrift für 3 Jahre 
gespeichert. Bei einer elektronischen Unterschrift werden als biometrische Daten die Schreibgeschwindigkeit, -richtung, der 
Andruck usw. gespeichert. Damit wir diese Daten verwenden dürfen, benötigen wir Ihre Einwilligung.

Ich willige ein, dass die uniVersa Krankenversicherung a.G. meine biometrischen Unterschriftendaten erhebt, verarbeitet 
und nutzt, soweit dies für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Versicherungsvertrages erforderlich ist.

Empfangsvollmacht der zu versichernden Person für das elektronische Antragsverfahren

Wird eine Einwilligung im elektronischen Antragsverfahren eingeholt, wird der Erklärungsinhalt dem Betroffenen im 
Nachgang in Textform bestätigt. Die Bestätigung erfolgt – falls die zu versichernde Person nicht gleichzeitig Antragsteller/
Versicherungsnehmer ist (im Folgenden „Antragsteller“) – auch für die zu versichernde Person durch die Übermittlung des 
Erklärungsinhalts an den Antragsteller. Eine gesonderte Bestätigung an die zu versichernde Person erfolgt nicht.

 
Zuname   Vorname  Geburtsdatum

Ich willige ein, dass die uniVersa Krankenversicherung a.G. meine Gesundheitsdaten und sonstigen nach 
§ 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zu-
ständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu 
Beratungszwecken genutzt werden dürfen.

http://www.universa.de/datenschutz


Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung bei Antragseinreichung über Vertriebsgesellschaften/
Maklerpools

Ich willige ein, dass die uniVersa Krankenversicherung a.G. der/dem vom Versicherungsvermittler beauftragten 
Vertriebsgesellschaft oder Maklerpool die von mir im Antrag und zukünftig mitgeteilten personenbezogenen 
Daten, inklusive meiner Gesundheitsdaten sowie nach § 203 StGB geschützten Daten, übermittelt, soweit 
es zu Vertragsführungs- und Betreuungszwecken erforderlich ist. Insoweit entbinde ich die für die uniVersa 
Krankenversicherung a.G. tätigen Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB 
geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
Gleichermaßen bin ich einverstanden, dass der Versicherungsvermittler die von mir im Antrag und zukünftig 
mitgeteilten personenbezogenen Daten, inklusive meiner Gesundheitsdaten, soweit es zu Vertragsführungs- und 
Betreuungszwecken erforderlich ist, an die bzw. den vom Versicherungsvermittler beauftragte Vertriebsgesellschaft 
oder beauftragten Maklerpool weitergibt. Die bzw. der beauftragte Vertriebsgesellschaft oder Maklerpool darf die 
übermittelten Daten zu den oben beschriebenen Zwecken sowie zur damit erforderlichen Kommunikation mit der 
uniVersa Krankenversicherung a.G. verwenden. Ferner willige ich ein, dass die/der vom Versicherungsvermittler 
beauftragte Vertriebsgesellschaft oder Maklerpool an die uniVersa Krankenversicherung a.G. meine personenbe-
zogenen Daten, inklusive Gesundheitsdaten sowie nach § 203 StGB geschützte Daten übermitteln darf, soweit dies 
zur Begründung, Durchführung und Beendigung meines Versicherungsvertrages erforderlich ist.

Einfach abreißen, falten und in ein Fensterkuvert geben
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Vertriebsgesellschaften und Maklerpools können einen Versicherungsvermittler u.a. bei der Antragsabwicklung, der 
Betreuung und Verwaltung von Versicherungsverträgen (z. B. Erstellung von Courtageabrechnungen) unterstützen. Sollte 
der Antrag über eine Vertriebsgesellschaft oder einen Maklerpool eingereicht werden, erfolgt die Information hierüber 
durch den Sie betreuenden Versicherungsvermittler.
Zur Begründung (Inhalt, Ausschlüsse, Risikozuschläge etc.), Durchführung und Beendigung des Versicherungsvertrages 
benötigt auch die/der vom Vermittler beauftragte Vertriebsgesellschaft/Maklerpool von der uniVersa Krankenversicherung 
a.G. Informationen zu vorgenannten Zwecken. Dazu gehören auch Ihre diesbezüglichen personenbezogenen Daten, so-
wie sonstige nach § 203 StGB geschützte Daten, soweit dies für die Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist. 
Für deren Weitergabe an die Vertriebsgesellschaft/den Maklerpool durch die uniVersa Krankenversicherung a.G. sowie 
die Datenweitergabe der Vertriebsgesellschaft/des Maklerpools an die uniVersa Krankenversicherung a.G. benötigen wir 
Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindungserklärung:

Wichtige Hinweise

Bevor Sie unterschreiben, lesen Sie bitte auf Seite 15 die Datenschutzhinweise/Informationen zu den 
Betroffenenrechten sowie auf Seite 18 die Dienstleister- und Empfängerliste. Sie machen mit Ihrer Unterschrift  
diese zum Inhalt dieses Antrages.

 SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger: uniVersa Lebensversicherung a.G., Sulzbacher Straße 1-7, 90489 Nürnberg, Deutschland
Hinweis: Soweit es sich um Zahlungen handelt, die der uniVersa Krankenversicherung a.G. zustehen, ist die uniVersa 
Lebensversicherung a.G. zum Lastschrifteinzug berechtigt; sie handelt insofern im Namen und für Rechnung dieses Un-
ternehmens.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000102598
Mandatsreferenznummer: Wird separat bekannt gegeben
SEPA-Einzelmandat für wiederkehrende Lastschriften
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die uniVersa Lebensversicherung a.G., Zahlungen von meinem (unserem) nachstehend 
genannten Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) nachstehend 
genanntes Kreditinstitut an, die von der uniVersa Lebensversicherung a.G. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen. 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ich bin (Wir sind) damit einverstanden, dass die Frist, mit der mir (uns) der SEPA-Basis-Lastschrifteinzug spätestens vorab 
angekündigt wird, von 14 auf 5 Kalendertage verkürzt wird. Zum Zweck dieser Vorabankündigung gebe ich (geben wir) 
Änderungen meiner (unserer) Adresse rechtzeitig bekannt.

 
  Name Kontoinhaber (Vor- und Zuname, Firmenname)

 
  Adresse Kontoinhaber (Straße, Hausnr., PLZ, Wohnort/Firmensitz)

 

  Kreditinstitut (Name des Zahlungsdienstleisters)
 IBAN

          

 

 Ort       Datum

 
 Unterschrift/en Kontoinhaber (Vor- u. Zuname, bei Firmen Unterschrift/en des/der Zeichnungsberechtigten)

D      E



Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des VVG in Verbindung 
mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
uniVersa Krankenversicherung a.G., Sulzbacher Str. 1 – 7, 90489 Nürnberg. Bei einem Widerruf per Telefax ist der 
Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 0911 5307-1788. Ein Widerruf per E-Mail ist an folgende E-Mail-Adresse 
zu senden: info@universa.de.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich je nach Zahlungsweise bei einem monatlichen Beitrag um 
1/30, bei einem vierteljährlichen Beitrag um 1/90, bei einem halbjährigen Beitrag um 1/180 und bei einem jährlichen 
Beitrag um 1/360 des im Versicherungsschein genannten Beitrags pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG

Ich bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz schon vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, frühestens jedoch 
zum im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

Ort Datum

 
Unterschrift Antragsteller (Versicherungsnehmer)

Unterschrift der mitzuversichernden Personen ab 16 Jahre, bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, 
wenn nicht Antragsteller

Stempel/Unterschrift Vermittler

Unterschrift(en) zur Antragstellung







Datennutzung und -verarbeitung für Werbezwecke

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Werbung per Post für unsere eigenen 
Versicherungsprodukte und für andere Produkte der uniVersa Lebensversicherung a.G. und der uniVersa Allgemeine 
Versicherung AG sowie zur Markt- und Meinungsforschung verwendet. Dem können Sie jederzeit formlos gegenüber der 
uniVersa Krankenversicherung a.G. widersprechen.

uniVersa Krankenversicherung a.G.
Sulzbacher Straße 1-7
90489 Nürnberg
Postanschrift 90333 Nürnberg

Telefon 0911 5307 - 0
Telefax 0911 5307 - 1788
www.universa.de
info@universa.de

Sitz der Gesellschaft: Nürnberg
Registergericht: Nürnberg, HRB 540
Aufsichtsrat: Prof. Hubert Karl Weiler (Vors.)
Vorstand: Michael Baulig (Vors.),
Werner Gremmelmaier, Frank Sievert

Steuer-Nr.: 241/101/00155
Postbank AG Nürnberg
IBAN: DE60 7601 0085 0090 5008 53
BIC: PBNKDEFF760



Dokumente für die Reise:

 Reisepass, Visum  Kopien Reisedokumente

 Tickets, Voucher  Führerschein

 Geld, Kreditkarte, Schecks  Grüne Versicherungskarte

 Vignette

Reiseapotheke

 Verbandmittel/Pflaster  Fieberthermometer

 Mittel gegen Durchfall  Verhütungsmittel

 Desinfektionsmittel  Erkältungsmittel

 Schmerzmittel  Impfpass

  Regelmäßig benötigte  
Medikamente

  Mittel gegen Sonnenbrand/ 
Insektenstiche

Sonstiges

 Fotokamera  Music-Player

 Reiseführer/Wörterbuch  Buch, Rätselheft

 Notrufnummern  Adapter

 Ladekabel  Regenschirm

Kurz vor Reiseantritt

 Fenster und Türen schließen  Mülleimer leeren

 Elektrische Geräte ausstecken  Nachbarn und Freunde informieren

 Blumen gießen  Zweitschlüssel hinterlegen

Checkliste – Haben Sie an alles gedacht?

Auslandsnotrufnummer

+49 911 5307-33074
Damit erreichen Sie im medizinischen Notfall rund um die Uhr unseren  
telefonischen Auslandsservice.

Unter anderem stehen Ihnen folgender Service zur Verfügung:

   Auskunfts- und Beratungshilfen wie z. B. Benennung von geeigneten 
Krankenhäusern, Ärzten ...

  Beschaffung und Versendung von Arzneimitteln/Ersatzpräparaten
   Erstattungszusagen und Direktabrechnung mit den ausländischen  

Krankenhäusern
   Unterstützung und Organisation von medizinisch sinnvollen Rücktransporten



Damit Sie auf Reisen sicher sind… 

 ... mit unserer Auslandsreisekrankenversicherung uni-RD können  
Sie im Urlaub unbesorgt die Seele baumeln lassen! 

  Unkomplizierte Antragstellung ohne Gesundheitsprüfung

   Weltweiter, sofortiger Versicherungsschutz

  Ambulante und stationäre Top-Absicherung

  Leistungen für akut notwendig werdende Instandsetzung  
von Zahnersatz

  Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Inland – einschließlich  
der Aufwendungen für eine mitversicherte Begleitperson

    Vorleistung, wenn der Versicherungsfall uns zuerst gemeldet wird
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Wir beraten Sie gerne:

Unbeschwert auf Reisen

90333 Nürnberg
Telefon: 0911 5307-0
Telefax: 0911 5307-1788
E-Mail: info@uniVersa.de

i Mehr Informationen zur uniVersa 
und unseren Tarifen erhalten Sie 
unter: www.universa.de

Wir beraten Sie gerne:
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